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3. Änderung Bebauungsplan Nr. 91 "Gewerbepark Römerweg";  
Würdigung Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege vom 13.08.2020 
 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
Im oben genannten Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal: 
D-1-7636-0022: Straße der römischen Kaiserzeit (Teilstück der sog. Isartalstraße). 
Das Plangebiet überlagert oben genannte Römerstraße. Die bekannte Denkmalfläche ist von 
einer Überbauung freizuhalten. Im Nahbereich der Römerstraße ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit mit dem Vorhandensein weiterer bislang unbekannter Bodendenkmäler (Nebenan-
lagen, Siedlungen und Gräbern) insbesondere des römischen Zeithorizontes zu rechnen, 
weshalb im gesamten Plangebiet Bodeneingriffe jeglicher Art in jedem Falle einer vorherigen 
Erlaubnis nach Art.7.1 BayDSchG bedürfen, worauf wir hinzuweisen bitten. 
Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhal-
ten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt 
bereits berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß 
beschränken. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt eine Umplanung des Vorhabens zu 
prüfen, um Eingriffe in die Denkmalsubstanz zu vermeiden oder zu verringern. Dies könnte  
z. B. durch Verlagerung / Umplanung des Vorhabens an einen anderen Standort geschehen. 
Bei der Auswahl von aus denkmalfachlicher Sicht geeigneten Standorten berät das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gerne. Kontakt zuständiger Referent: Frau Amira 
Adaileh, Telefon-Nr.: 089/2114-208, E-Mail: Amira.Adaileh@blfd.bayern.de 
Fachliche Hinweise entnehmen Sie bitte auch unserer Broschüre „Bodendenkmäler in 
Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitplanung“ 
(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommun
ale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf)  
Eine Orientierungshilfe bietet der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche 
Bayerische Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten für Fach-
anwender als Web Map Service (WMS) zur Verfügung und können so in lokale Geo-
informationssysteme eingebunden werden. Die URL dieses Geowebdienstes lautet: 



https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi Bitte beachten Sie, dass es sich bei 
o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, sondern um eine Schnittstelle, die den Einsatz 
entsprechender Software erfordert. 
Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler nachrichtlich in der markierten 
Ausdehnung in den Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzuführen sowie 
auf die besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (gem. § 9 Abs. 6 BauGB) und im 
zugehörigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (PlanzV 90 14.3). 
Die aktuellen Denkmalflächen können durch WMS-Dienst heruntergeladen werden. 
 
Sollte nach Abwägung aller Belange im Fall der oben genannten Planung keine Möglichkeit 
bestehen, Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden 
bzw. ist eine konservatorische Überdeckung des Bodendenkmals nicht möglich, ist als 
Ersatzmaßnahme eine archäologische Ausgrabung durchzuführen. 
Wir bitten Sie folgenden Text in die textlichen Hinweise auf dem Lageplan und ggf. in den 
Umweltbericht zu übernehmen: 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmal-
rechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren die fachlichen 
Anforderungen formulieren. 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: 
Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der erhaltenen Boden-
denkmäler einen größeren Umfang annehmen und müssen frühzeitig geplant werden. Hier-
bei sind Vor- und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu berücksichtigen (u. a. Durch-
führungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde, bei Grabfunden auch Anthropolo-
gie). 
Ist eine archäologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei der Verwirklichung von Be-
bauungsplänen grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte Planungsfläche archäolo-
gisch qualifiziert untersucht werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu redu-
zieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. Juni 2003, Az.: 26 B 00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 / Denkmal-
pflege Informationen des BLfD 2004/I (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; BayVG 
München, Urteil v. 14. September 2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). Wir bitten 
darum, die Entscheidungsgremien mit diesem Hinweis zu befassen und stehen für die 
Erläuterung der Befunderwartung und der damit verbundenen Kostenbelastung aus der-
zeitiger fachlicher Sicht gerne zur Verfügung. 
 
Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der Bodendenk-
malpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in Bayern. Hinweise 
für die kommunale Bauleitplanung.“ 
(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommun
ale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf) 
Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine Konserva-
torische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden. Eine Konserva-
torische Überdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur nach Abstimmung mit dem 
BLfD zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer Überdeckung). Vgl. zur Anwendung, 
Ausführung und Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung 
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april
_2020.pdf sowie 
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april
_2020.pdf, der Punkt 1.12 Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung. Das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde bei der Prüfung alternativer Planungen unter denkmalfachlichen Gesichts-
punkten. 
Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern 



entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlag
en_überplanung_bodendenkmäler.pdf 
(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 
In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof (Entscheidung 
vom 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 [bestätigt durch die 
nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2008, Az.:  
1 BvR 2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend angeregt, aus städtebaulichen 
Gründen geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB (z. B. nach Nummern 2, 9, 10, 
11, 15, 20 [Bodendenkmal als „Archiv des Bodens“]) vorzunehmen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Thema wurde bereits in der ursprüng-
lichen Bauleitplanung mit rechtskräftigem Stand 21.08.2007 abgehandelt. Hier wird in der 
Begründung unter Nr. 2.4.2 auf folgendes verwiesen: Nach einer schriftlichen Stellungnahme 
mit Lageskizze vom 15.12.1999 des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (Abt. B, 
Hr. Dr. Pietsch) handelt es sich im Einzelnen um das oberflächig sichtbare Bodendenkmal 
Nr. 7636/ 22 Römerstraße und um das aus dem Luftbild erkennbare Bodendenkmal Nr. 
7636/36 Siedlungsspuren unbekannter Zeitstellung (im südöstlichen Bereich des Planungs-
gebietes zur B 11 hin und kleinere Spuren im nordöstlichen Bereich). Damals hatte das das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mitgeteilt, dass es auf eine durchgehende Er-
haltung der Trassenreste keinen Wert legt, da die Trasse der Römerstraße im Mittelalter und 
der Neuzeit durch einen modernen Feldweg überformt wurde und im nordöstlichen Teil weit-
gehend einer Flurbereinigung im Zuge des Baus der Anschlussstelle A 92 zum Opfer ge-
fallen ist. 
Es erfolgt durch die Änderung der Bauleitplanung keine zusätzliche Ausweisung von bisher 
unbeplanten Flächen. Daher ergibt sich diesbezüglich keine Veranlassung den Entwurf des 
Bebauungsplanes zu verändern. Ein Hinweis zur denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7.1 
BayDSchG ist bereits in der Satzung unter B Hinweise enthalten. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sach-
vortrag. Eine Änderung der Bauleitplan ist nicht zu veranlassen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
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zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


